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Beginn der Sitzung: 3 Uhr 20 Minuten nachmittags.

Vorsitzende: Präsident Seitz, zweiter
Präsident Hauser, dritter Präsident Dr. Ding-
hofer.

Schriftführer: Proft, Schönsteiner.

Staatskanzler: Dr. Renner.

Vizekanzler: Fink.

Staatssekretäre: Eldersch für Inneres
und Unterricht, Dr. Ramek für Justiz, Dr.
Deutsch für Heerwesen, Hanusch für soziale
Verivaltung, Dr. Ellenbogen.

Unterstaatssekretäre: Glöckel im Staats¬
amte für Inneres und Unterricht, Dr. Eisler im
Staatsamte für Justiz, Dr. Waiß im Staatsamte
für Heerwesen, Dr. Resch und Dr. Tandler
im Staatsamte für syziale Verwaltung.

Auf der Bank der Regierungsver¬
treter: Ministerialrat Dr. Wilfling vom Staats-
amtc für Finanzen, die Ministerialräte Dr. Hoedl
und Dr. Mayer vom Staatsamte für Justiz.

Präsident: Ich erkläre die Sitzung
für eröffnet.

Das Protokoll der Sitzung vom 13. d. M.
ist unbeanstand et geblieben, gilt daher als ge¬
nehmigt.

Es sind Zuschriften eingelangt, mit denen
die Einbringung von ^Vorlagen der Staatsregierung
angekündigt wird.

Ich ersuche um Verlesung dieser Zuschriften.

Schriftführerin Proft (liest):

»In der Anlage beehre ich mich, unter Be¬
zugnahme aus den zustimmenden Beschluß des Ka¬
binettsrates vom 6. Februar 1920 den Entwurf
eines Gesetzes, mit welchem das Gesetz vom
5. Dezember 1919, St. G. Bl. Nr. 557, be¬
treffend, das Dienstverhältnis der Hochschul-
assistcnten, teilweise abgeändert wird (719
der Beilagen), nebst Begründung niit dein Ersuchen
zu übermitteln, wegen verfassungsmäßiger Behand¬
lung dieser Regierungsvorlage durch die National¬
versammlung das Nötige zu veranlassen.

Wien, 11. Februar 1920.

Der Unterstaatssekretär:
Glücke!."

»Die Staatskanzlei beehrt sich, namens der
Staatsregierung in der Anlage die Regierungs¬
vorlage, betreffend ein Gesetz, womit die Staats¬
regierung zur Veräußerung von Gebäuden
ehemals österreichisch-ungarischer Vertre¬
tungen und Anstalten im Ausland ermäch¬
tigt wird (729 der Beilagen), samt Motiven-
bcricht mit dem Ersuchen zu übermitteln, diese Re¬
gierungsvorlage ehestens der parlamentarischen Be¬
handlung znführen zu ivollen.

Wien, 15. Februar 1920.

Renner."

Präsident: Wenn bis zum Schlusse der
nächsten Sitzung kein Begehren nach § 35 der Ge¬
schäftsordnung, auf Vornahme einer ersten Lesung
ger-eilt wird, werde ich diese Vorlagen dem Finanz-
und Budgetausschuß zuweisen.

Zur Beantwortung einer Interpellation
hat sich der Herr Unterstaatssekretär Glöckel zum
Worte gemeldet; ich erteile ihm das Wort.

Unterstaatssekretär Glöckrl: Hohes Haus!
In Beantwortung der Anfrage des Herrn Abge¬
ordneten Dr. Ursin und Genoffen beehre ich mich,
im Einvernehmen mit dem Herrn Unbrstaatssekrelür
für Volksgesundheit folgendes mitzuteilen:

Ende Jänner wurde die Öffentlichkeit mit der
Nachricht überrascht, daß der klinische Betrieb durch
einen von den Assistenten und Hilfsärzten auge-
drohten Streik auf das sMcrste gefährdet sei. Als
Ursache wurde in den Zenungen wie auch in der
Anfrage des Herrn Abgeordneten Ursin, die sich
aus Zeitungsmeldungen stützte, angegeben, daß dieser
Entschluß di^ch die Haltung der Regierung not¬
wendig geworden sei. So erklärt der Herr Abge¬
ordnete Ursin: „Es handelt sich teils um gesetzlich
anerkannte Ansprüche, teils um allgemein gewürdigte
Lebensnotwendigkeiten, besonders jüngerer Ärzte".
Ein Jahr lang hätten sich die Verhandlungen
hingeschleppt, ihre von allen- beteiligten Behörden^
als vollauf berechtigten anerkannten Forderungen
wären nur infolge kleinlicher Kompetenzstreitigkeiten
nicht erfüllt worden.

Diese Vorwürfe würden die Regierung sehr
hart treffen, wenn sie begründet wären, da wichtige
Interessen der Bevölkerung wie des Hoch chul-
betriebes in Mitleidenschaft gezogen sind.

i
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Der Sachverhalt stellt sich aber folgender¬
maßen dar:

Die klinischen Assistenten sind so wie die
Assistenten anderer Hochschuttehrkanzeln vom Pro-
sessorenkollegium bestellt und haben gleichzeitig den
Dienst als Hilfsärzte an der betreffenden klinischen
Abteilung des Spitals zu versehen.

Ich lege Wert daraus, festzulegen, wie sich
die rechtliche und materielle Stellung dieser Gruppe
-seit dem Umsturz geändert hat.

Bis zum 31. Dezember 1919 bezog der
klinische Assistent eine Remuneration von 1700 K,
steigend von zwei zu zwei Jahren bis zum Höchst¬
bezug von 3100 L, sowie die Begünstigung, sich
im Spital unr 7 K täglich zu verköstigen. Außer¬
dem erhielt die Mehrzahl der Assistenten eine
Naturalwohnung mit Beleuchtung und Beheizung.
Vom 1. Jänner 1920 an, trat das Assistenten¬
gesetz in Kraft, wodurch dem ordentlichen
Assistenten die Bezüge eines definitiven Mittelschul-
professors zuedkannt wurden, das sind in Wien
13.800 K im ersten Dienstsahr. Außerordentliche
Assistenten erhalten nach Durchsührung der unmittel¬
bar bevorstehenden Gesetzesnovellc, welche vom
1, Jänner 1920 an Gültigkeit haben wird,
10.350 K jährlich. Beide Gruppen erhalten ab
1. Februar außer den Barbezügen völlig unent¬
geltliche Verpflegung im Spital, Wohnung, Be¬
leuchtung, Beheizung und Bedienung.

Schon aus dieser Gegenüberstellung ergibt
sich die ganz bedeutende materielle Verbesse¬
rung, die den Assistenten in letzter Zeit zuge¬
standen wurde.

Außer den systemisierten Assistentenstellen
wurden am Antrag des Professorenkollegiums auch
unbesoldete Assistenten bestellt, wobei nicht immer
ausschließlich das^ dienstliche Bedürfnis maßgebend
war; diese Bestellungen brachten keinerlei materielle
Verpflichtungen des Staates mit sich, boten aber
den betreffenden Ärzten eine bevorzugte Gelegenheit
zu ihrer Spitalsausbildung. . <

Den Bedenken, die gegen die Bestellung^
unbesoldeter Assistenten schon früher erhoben wurden,
ist nunmehr im Hochschulassistentengesch Rechnung
getragen, indeni in Hinkunft unbesoldete Assistenten
nur mehr ausnahmsweise und vorübergehend bestellt
werden dürfen. Ich darf aus die Begründung zum
Hochschulassistentengesetz verweisen, in der ausdrück¬
lich anerkannt wurde, daß überall dort, wo der
JnstituLsbetrieb dauernd eine Assistentenstelle er¬
fordert, auch eine besoldete Stelle geschaffen werden
soll. Vor dem 1. Februar 1920 hgtten diese unbe¬
soldeten Assistenten nur die Begünstigung, um den
Betrag von 7 K die Verpflegung aus der Spitals¬
küche zu beziehen. Ab 1. Februar werden nunmehr
auch diese Assistenten die freie Verpflegung
erhalten.

Aus all dem geht deutlich hervor, daß über
Veranlassung der jetzigen Regierung nicht nur die
materielle Stellung der Assistenten eine ganz be¬
deutende Verbesserung erfuhr, sondern daß auch
alle Forderungen der Assistenten bezüglich Verpfle¬
gung restlos erfüllt wurden, und zwar schon vor¬
dem 1. Februar, welchen Tag die Assistenten als
Termin für die Erfüllung ihrer Wünsche ange¬
geben hatten.

Gelegentlich ihrer Streikdrohungen haben die
Assistenten die Umwandlung aller unbesoldeten
Affistentenstellen in besoldete gefordert. Dieser
Forderung kann nicht, ohne weiteres Rechnung ge¬
tragen werden, da die Zahl der für den L>pitals-
dienst unbedingt notwendigen Assistenten bisher
nicht festgelegt ist. Um dies durchführen zu können,
wurde das Professorenkollegium ausgesordert, in
kürzester Zeit Anträge zu stellen, welche unbesoldeten
Assistentenstellen nach Maßgabe des dienstlichen Be¬
darfes in besoldete umzuwandeln sind. Sobald die
Anträge einlangen, wird die Regierung in die Lage
kommen, sie zu überprüfen und die Stellen dement
sprechend neu zu systemisieren. Schon gelegentlich
der Verhandlungen über das Assistentengesetz, das in
vollem Einvernehmen mir den beteiligten Kreisen
zustande kam, wurde aus diese Frage hingewiesen.
Außerdem"* erklärte sich die Unterrichts Verwaltung
bereu, jenen Ärzten, die nicht übernommen werden
können, für die Dauer von sechs Monaten eine
Aushilfe in der Höhe der halben Bezüge der be¬
soldeten außerordentlichen Assistenten zu gewähren.

Ich darf es nach dieser Darstellung dem
objektiven Urteil der Öffentlichkeit überlassen, ob
die Regierung gewissenhaft bestrebt war? die Lage
der Assistenten zeitgemäß zu regeln und zu ver¬
bessern. .

Was nun die klinischen Bolontärärztc anbc-
langt, so ist ihre Zahl nicht beschränkt.

Sie werden, wenn man von den Operations¬
zöglingen, das ist von den Volontärärzten der
chirurgischen Klinik, absieht, vom Vorstande der
Klinik zum hilfsärztlichen Dienste zugelassen. Sie
erhielten bisher als Begünstigung die Verpflegung
zum Regiepreis (in den letzten Monaten 7 K),
Vom 1. Februar ab wurde 69 Bolontärärzten,
verteilt aus die einzelnen Kliniken, die freie Ver¬
pflegung zugestanden. Die Organisation der Hilss-
ärzte hatte die Zahl der Auszunehmenden in ihrer
Eingabe vom 5. September 1919 mit 90 ange¬
geben; es handelt sich also nur um eine Differenz
von 21 Hilfsärzten. In letzter Zeit wurden neue
Forderungen insofern gestellt, als die Zahl der zu
verpflegenden Hilssärzte plötzlich mit 119 beziffert
wurde. Für 70 von ^-diesen 119 Volontärärzten
wurde ein Adjutum von 500 K monatlich gefordert.
Die Regierung kann sich bei Beurteilung der Zu¬
erkennung der Verpflegung und des Adjutums nur
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von dem Bedarf für den klinischen Dienst leiten
lassen, da sie auch auf die Wahrung der staats-
finanzielleu Interessen Rücksicht zn nehmen hat.
Daher habe ich den Vertretern der Organisation
zugesagt, daß das UnterrichtsamL mit dem Finanz¬
amt sofort in Verhandlungen treten wird, um der
aus dienstlichen Rücksichten notwendigen Anzahl

, von Hilfsärzten ein Adjutum zu erwirken. In diesent
Sinne ist auch bereits eine Aufforderung an das
Profesforcnkollegium ergangen; die Antwort ist noch
nicht eingelaugt.

Was den Vorwurf des sogenannten Kom¬
petenzkonfliktes und der daraus sich ergebenden Ver¬
zögerung anbelangt, muß ich zunächst erklären, daß
die Gewährung freier Verköstigung und sonstiger
Naturalbezüge nur durch den Dienst im Kranken¬
haus gerechtfertigt werden kann und daß daher die
Kosten hierfür von dem Krankenhausfonds getragen
werden müssen. Es ist selbstverständlich, daß sich die

- Verwaltung des so verschuldeten Fonds nicht leichten
Herzens entschließen konnte, eine Neubelastnng von
jährlich 1 \U Millionen Kronen aus sich zu nehmen,
daß daher Verhandlungen vorausgehen mußten.

Eine Verzögerung erfuhr die ganze Ange¬
legenheit auch dadurch, daß die Forderung der
Assistenten und Hilfsärzte gleichzeitig mit der Durch¬
führung des neuen Msistenterigesetzes geregelt werden
sollten.

Bei dieser Sachlage erscheinen die in der
Anfrage erhobenen Vorwürfe nicht gerechtfertigt.
Die Regierung hat bisher wiederholt bewiesen, daß
sie volles Verständnis für die Notlage der Ärzte
und der Hochschullehrkräste besitzt. Schon der bloße
Hinweis aus das Hochschullehrerbesoldungsgesetz sowie
auf das Assistentengesetz reicht hin, um diese Be¬
hauptung vollauf zu rechtfertigen. Die neuerlichen
Maßnahmen werdet: sicherlich ausreichen — ich
zitiere „um den drohenden Streik der klinischen
Ärzte, durch den ganze Bevölkerungsschichten in
Mitleidenschaft gezogen würden, zu verhindern",
wenn an die Stelle unmöglich zu erfüllender For¬
derungen die ruhige klare Beurteilung der Sach
läge tritt.

Präsident Hauser ( welcher während vor¬
stehender Ausführungen den Vorsitz übernommen hui):
Wir kommen zur Tagesordnung.

Erster Punkt der Tagesordnung ist der Be¬
richt des Finanz- und Budgetausschusses
über die Vorlage der Staatsregierung
(612 der Belagen)f betreffend das Gesetz über
die Änderung des' Dienstverhältnisses der
Diener lUnterbeamten) des JustizressorLs als
Pollstreckungsorgane (682 ■"‘der Beilagen).

Ich bitte den Herrn Berichterstatter, Abge¬
ordneten Schönsteiner, die Verhandlungen emzu-
leiten.

Berichterstatter Schönsteiner: Hohes Haus!
Ich habe die Ehre, namens des Finanz- und
Budgetausschusses über die Vorlage der Staats¬
regierung, betreffend das Gesetz über die Änderung
des Dienstverhältnisses der Diener sUnterbeamten),
des Justizressorts als Vollstreckungsorgan? (612 der
Beilagen) zu referieren.

Gemäß § 24 der Exekutionsordnung uub
§ 17 der Justiznovelle sind Jnstizdienern gewisse
Agenden übertragen, die sonst in anderen Ämtern
mir von Beamten versehen werden. Das hat nun
in den Reihen der Organisationen dieser Diener
den Wunsch wachgerufen, daß ihnen gleich wie den
Kanzleiosfizianten ermöglicht wird, im Laufe der
Zeit nach gewissen Dienstjahren in die untersten
Stufen der Rangklassen zu kommen. Diesem Ver¬
langen hat das Justizressort Rechnung getragen und
hat eine Vorlage ausgearbeitet, die den Finanz-
und Budgetausschuß beschäftigt hat.

Der Finanz- und /Budgetausschuß selbst hat
an der Regierungsvorlage keine Änderung vor-
genommen mit Ausnahme des 8 7.

In diesem Paragraph heißt es, daß mit dein
Vollzüge des Gesetzes die Staatssekretäre ffür Justiz
und für Finanzen betraut sind und daß das Gesetz
rückwirkend. vom 31.' Dezember 1919 in Kraft
tritt. Das findet darin seine Begründung, daß die
anderen Gesetze, die für ähnliche Kategorien ge¬
schaffen worden sind, insbesondere für die Polizei
und die Gendarmerie, dem Hause zu einer Zeit
vorgelegt wurden, als es noch ohne weiters möglich
war, jene. Angestellten mit den; !. Jänner 1920 in
die neuen Rangklassen einzuteil^n. Um nun auch
diese Uncerbeamten und Diener derselben Begünsti¬
gung teilhast werden zu lassen, ist diese Änderung
im Ausschüsse beantragt und beschlossen worden.

Die Herren haben den ausführlichen Bericht
über diese Gesetzesvorlage in Händen. Ich beehre
mich, namens des Finanz- und Budgetausschusses die
Bitte, zn unterbreiten, das hohe Haus wolle
diesem Gesetze seine Zustimmung erteilen.

Präsident Hauser: Mit Zustimmung des
hohen Hause werde ich General- und Spezial¬
debatte unter Einem durchführen. Zum Worte
ist gemeldet pro:der Herr Abgeordnete Zelenka.

Im möchte dem hohen Hause noch mitteilen,
daß zur Verhandlung dieses Gegenstandes erschienen
sind Ministerialrat Dr. Wilsling des Staatsamtes
für Finanzen, Ministerialrat Dr. Hoedl und
Ministerialrat Dr. Mayer des Staatsamtes für
Justiz.

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Zelenka
das Wort.
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Abgeordneter Zelenka: Hohes Haus? Wir
begrüßen es, daß die Regierung Praktikern die
Möglichkeit gibt, nach langjähriger Dienstleistung
Staatsbeamte zu werden. So kommen auch die zwei
Vorlagen, die die Regierung bisher eingebracht hat,
Leuten zugute, die gewiß in sthrem Dienste Hervor¬
ragendes leisten und die .Anerkennung verdienen,

«'Nach einer bestimmten Zahl von Dienstjahren in die
XI. Rangklasse der Staatsbeamten übernommen zu
werden. Wir müssen, aber schon sagen, daß es sehr
sonderbar ist, daß die Regierung in ihren Vorlagen
immer nur einige Kategorien von Pratikern heraus¬
greift, die für eine solche Anerkennung in Betracht
kommen, und eines großen Teiles der Angestellten
vergißt, die gewiß auch hervorragende Dienste leisten
und dadurch zurückgesetzt erscheinen. Wir wollen
natürlich die beiden in Verhandlung stehenden Vor¬
lagen unterstützen, wir wünschen aber, daß die
Regierung- zur Kenntnis nehme, daß wir auf den
Antrag Allina, Ullrich und Genossen nicht ver-
zicht</n können und verlangen, daß die Regierung
in kürzester Zeit ein Gesetz vorlege, daß cs- allen
'Staatsämtern ermöglicht, ihre praktischen Mit¬
arbeiter im Steueramtsdienst, im Postdienst und in
allen anderen Staatsbetrieben zu Staatsbeamten zu
machen. Die. Erklärung, die uns die Regierung zu
diesem Anträge gegeben hat, kann uns nicht be¬
friedigen, wir müssen auf unserem Standpunkte
beharren.

Im übrigen begrüßen wir es, daß die
Gefangencmsseher und Gerichtsvollstrecker .zu
Staatsbeamten ernannt werden. Wer ihre Dienst¬
leistung, insbesonders die der Gefangenausseher,
wer die Verhältnisse iit unseren Strafanstalten kennt,
weiß, was für cm gefährlicher Dienst es ist, den
diese Angestellten, die noch dazu nicht etwa reichlich
mit Waffen versehen sind, leisten. Ihr Dienst ist
lebensgefährlich und deshalb ist die Anerkennung,
die ihnen zuteil wird, gewiß zu. begrüßen.
/ '

Präsident Hauser: Es ist niemand mehr
zum Worte gemeldet. Hat der Herr' Bericht¬
erstatter noch etwas zu bemerken?

'I r ^

Berichterstatter Schönsteiner: Gegen die
Vorlage selbst hat ja der Herr Kollege Zelenka
keine Einwendung erhoben. Er hat nur bei dieser
Gelegenheit wieder an die Regierung die Auffor¬
derung gerichtet, dem Anträge der Abgeordneten
Allina und Genossen endlich zu entsprechen, der
eine gleiche Begünstigung auch für andere Katego¬
rien von Staatsunterbeamten und Dienern vorsieht.

Ich kann, so wie ich das auch im Finanz-
und Bndcetausschusse getan habe, namens meiner
Partei versichern, daß wir gern bereit sein werden,
dem Anträge des Herrn Kollegen Allina unsere

wärmste Unterstützung angeveihen zu lassen. Im
übrigen bitte ich noch einmal um Annahme der
Gesetzesvorlage.

Präsident Hauser: Wir kommen zur Ab¬
stimmung. ■

' Ich bitte diejenigen Mitglieder des hohen
Hauses, welche dem Gesetze zustimmen wollen, fick)
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) An¬
genommen.

Ich, bitte diejenigen Mitglieder des hohen
Hauses, welche auch Titel und Eingang des
Gesetzes annehmen.wollen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Damit ist das Gesetz in zweiter Lesung
erledigt.

Berichterstatter Schönsteiner: Ich bean¬
trage die so f o r t i g e Vo r n a h m e der dritten
Lesung.

Präsident Hauser: Der Herr Berichterstatter
beantragt, daß die dritte Lesung sofort vorgenommen
werde.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, yielche für
diesen Antrag sind, sich von ihren Sitzen zu erheben.
(Geschieh!.) Der Antrag erscheint mit der er¬
forderlichen Zwei drittel m e h r h e i t ange-
n o m m e n.

Wünscht jemand das Wort? (Nach einer
Pause:) Es ist. nicht der Fall.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche das
Gesetz auch in dritter Lesung annehmen wollen, sich
von den, Sitzen zu erheben. (Geschieht) Das
Gesetz über die Änderung des Menftver-
hältnisfes der Diener (Unterbegmten) des
Justizressorts als Vollstreckungsorg ane
(gleichlautend mit 682 der Beilagen) ist auch in

dritter Lesung angenommen.

Somit ist dieser Gegenstand erledigt.

Wir kommen zum nächsten Punkt der
Tagesordnung, das ist der Bericht des
Finanz- und Budgetaussichusses über die
Vorlage der Staatsreg ierung (670 der Bei¬
lagen), betreffend das Gesetz über das Dienst¬
verhältnis der Gesaugenvberausseher und
Gesaugenausseher der Gerich tsh osgesäng-
nisse und Männerstrafanstalten (Ausseher¬
dienstgesetz) (683 der Beilagen).

Ich bitte den Herrn Berichterstatter Schön¬
stein er, die Verhandlung einzüleiten.
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Berichterstatter Schönsteiner: Hohes Haus!
Dieses Gesetz bezieht sich aus die Regelung des
Dienstverhältnisses der Gesangeiwberaufseher und
Gefangenaufseher der Gerichtshofgefängnisse und
Männerstrafanstalten. Es ist dies das sogenannte
Aufseherdienstgesetz. *

Schon seit einer Reihe von Jahren führen
.die Organisationen der GesangenausseheT einen Kampf
um die Gleichstellung dieser Art von Bediensteten
mit der Gendarmerie und mit der Polizei. Das
Staatsamt' für Justiz hat nun eine Vorlage aus¬
gearbeitet und dem Ausschuß vorgelegt/ die aller¬
dings diesem Wunsche nicht vollständig Rechnung
trägt, aber immerhin soweit • geht, daß wenigstens
die berechtigtesten Forderungen dieser Angeßellten-
fategorie erfüllt werden. Wie die«. Frauen und
Herren des^hohen Hauses aus dem Bericht ersehen
werden, hat der Finanz- und Budgetausschuß au
der Regierungsvorlage ziemlich . einschneidende und
wesentliche Änderungen vorgenommen. Es wurden
im § 2 die Fristen festgesetzt, die für die Vorrückung
maßgebend sind. Es wurde dann im § 3 eine
Änderung eingeschaltet, die notwendig war mit
Rücksicht auf den Dienst, den die Angestellten ver¬
sehen. Es heißt dort nämlich, daß aus den Vor¬
teilen, ' die dieses Gesetz den einzelnen Angestellten
zukommen laßt, eine Änderung im Dienst nicht
statuiert werden kann. Es ist dann auch der 8 4
einer wesentlichen Änderung unterzogen worden.
Zum § 8 hätte ich dasselbe zu sagen wie beim
vorangegangenen Gesetz: Es wurde auch da die
Rückwirkung vom 31. Dezember 1919 vom Aus¬
schuß beschlossen, weil es dadurch dem Justizressort
ermöglicht wird, Ernennungen so zu. vollziehen, daß j
die Beteiligten derselben Vorteile wie beim Polizei-

'und Gendarmeriegesetz teilhaftig werden.
Ich erlaube mir namens des Finanz- und

Budgetausschusses an das hohe Haus die ergebene
Bitte zu stellen, auch diesem Gesetzentwurf seine
Zustimmung erteilen zu wollen.

Präsident Hauser: Mit Zustimmung des
hohen Hauses werde ich die General- und Spe-
zialdöbatte unter Einem durchführen. (Zustim¬
mung.) f

Es ist niemand ^um Wort gemeldet, wir
kommen zur Abstimmung.

Ich bitte ^diejenigen Mitglieder des hohen
Hauses, welche dein Gesetze zustimmen, wollen, sich
von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder des hohen
Hauses, welche auch den Titel und Eingang des
Gesetzes anuehmen wollen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Titel und Eingang sind eben¬
falls'angenommen. -

Berichterstatter Schönsteiner: Ich bean¬
trage die sofortige Vornahme der dritte'n
Lesung.

Präsident Hauser: Der Herr Berichterstatter
beantragt die sofortige Vornahme der dritten
Lesung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem
Anträge zustimmen, .sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Der Antrag ist mit der erforderlichen
Zweidrittelmehrheit angenommen.

Wünscht jemand das Wort? (Niemand meldet
sieh.) Es ist nicht der Fall.

Ich bitte nun diejenigen Mitglieder des
hohen Hauses, welche das Gesetz auch in dritter
Lesung anuehmen wollen, sich von den Sitzen zu
erheben. (Geschieht.) Das Gesetz über das
Dienstverhältnis der Gesang en oberaussehe r
und Gefangenausseher der Gerichtsgesäng-
uisse und Männerstrafanstalten (Aufseher-
dien st ge setz) (gleichlautend mit 683 der Beilagen)
erscheint auch in dritter Lesung angenommen.
Somit ist auch dieser Gegenstand der Tagesordnung
erledigt.

Es liegt noch eine Resolution des Abge¬
ordneten Bure sch vor, die dem Bericht ange¬
schlossen ist.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche dieser
Resolution /zustimmen wollen, sich von den Sitzen
zu erheben. (Geschieht.) Diese Resolution ist eben¬
falls angenommen.

Nächster Punkt der Tagesordnung ist
der Bericht des Finanz- und Bndgetaus-.
schusses über die Vorlage der Staatsregie-
rnng (642 der Beilagen)/ betreffend die
Zuschrift des Staatssekretärs für Finanzen
vom 15.Jänner 1920, Z. 205, an die National-
oersammlung der Republik Österreich (684
der Beilagen).

Ich bitte den Herrn Abgeordneten Schi eg l,
die Verhandlung einzuleiten.

Berichterstatter Schiegl: Hohes Haus! Im
Anschluß an den Bericht vom 21. Oktober 1919,
Z. 69407, berichtet der Staatssekretär für Finanzen
über die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. De¬
zember 1.919 vorgenommenen Kreditoperationen. Es
ist dies der zweite Bericht zum § 2, Absatz 1,
Punkt 1 und 2, des Gesetzes vom 4. Juli 1919,
St. G. Bl. Nr. 344, und zugleich der erste Bericht
über die Ausführung von Kreditoperationen aus
Grund des Gesetzes-^vom 21. November 1919,
St. G. Bl. Nr. 530.
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Die gesetzlich gestattete Geldbeschaffung konnte
'in der Berichtsperiode der Hauptsache nach wieder
nur durch Begebung von Staatsschatzscheinen erfolgen.
Bon 2 y2 piogentigen, dreimonatigen Staatsschatz¬
scheinen wurde in der Zeit vom 1. Oktober bis
31. Dezember 1919 ein Nominalbetrag von
6.045,417.000 lv ausgegeben. Der erzielte Erlös
von 6.004,285.484 K 88 h ist den Beständen der
Staatszentralkasse zugeflossen.

Außerdem ist die Finanzverwaltung aus Anlaß
der Beschaffung von Kartoffeltrockenprodukten eine
Wechselverbiudlichkeit von 1,487.531 25 holländischen
Gulden eingegangen, der ein Gegenwert von
65,615.027 K 35 h entspricht.

Die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. De¬
zember 1919 erfolgte Geldbeschaffung beziffert sich
sonach mit insgesamt 6.069,900.512 Iv 23 b.

Diese Geldbeschaffung belastet indessen nicht
in ihrenr vollen Ausmaße die für die Berichtsperiode
zur Verfügung gestandenen Anleihekredite, da in der
Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1919
insgesamt Schulden im Betrage von 2.374,842.983 K
46 h rückgezahlt wurden.

Werden dem in der Zeit vom 1. Oktober
bis 31. Dezember 1919 beschafften Betrage von
6.069,900.512 K 23 h diese Schuldenrückzahlungen
von 2.374.842.983 K 46 h gegenübergestellt,
so ergibt sich eine auf die gesetzlichen Anleihe¬
kredite zu verrechnende Nettogeldbefchaffnng von
3.695,057.528K 77 h.

An Anleihekrediten standen aber zur Ver¬
fügung der vom Anleihekredite des Gesetzes vom
4. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 344, mit Ende
September S.919 noch unverwettdet gebliebene Rest¬
betrag von 1.209,524.622 K, ferner der durch das
Gesetz vom 21. November 1919, St. G. Bl.
Nr. 530, bewilligte weitere Geldbeschaffungskredit
von 2.500,000.000 K, insgesamt 3.709,524.622 K.
Hiervon find durch oben angegebene Geldbeschaffung
von 3.695,057.528K 77 h konsumiert worden.

Vom Anleihekredite von 2.500,000.000 K
des Gesetzes vom 21. November 1919. St. G. Bl.
Nr. 530, waren daher mit 31. Dezember 1919
14,467.098 K 23 h nicht in Anspruch genommen.

Der Finanz- und Budgetausschuß beschloß,
die Zuschrift des Staatssekretärs für Finanzen zur
Kenntnis zu nehmen, und ich erlaube mir nun, im
Namen des Finanz- und Bndgetausschusses den
Antrag zu unterbreiten, die ^konstituierende
Nationalversammlung wolle die ange¬
schlossene Zuschrift des Staatssekretärs für
Finanzen vom 15. Jänner 1920, Z. 205, an
die Nationalversammlung der Republik
Österreich zur Kenntnis nehmen.

Präsident Hauser: Ich gr öffne die
Debatte. Es ist niemand zum Worte gemeldet.

Ich bitte diejenigen Mitglieder des hohen Hauses,
welche die vorliegende Zuschrift des Staats¬
sekretärs für Finanzen zur Kenntnis nehmen
wollen, sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.)
Angenommen. Damit ist dieser Punkt der Tages¬
ordnung erledigt. *

Der vierte Punkt der Tagesordnung ist
der Bericht des Ausschusses für soziale Ver¬
waltung über die Vorlage der Staatsregie-
rnng (610 der Beilagen)t betreffend Ände¬
rungen des Gesetzes übe.r die Verhütung,
und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
(Epidemiegesetznovelle) (686 der Beilagen).

Berichterstatter ist der Herr Abgeordnete
Dr. Ursin. Ich bitte ihn, die Verhandlung ein¬
zuleiten. . ^ .

Berichterstatter Dr. Ursin: Hohes Haus!
Es handelt sich in diesem Falle um eine ganz
kleine Gesetzesnoveüe, welche zwei Paragraphen des
Gesetzes vom 14. April 1913 über die Verhütung
und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten betrifft.
Ich will heute nicht über die erhöhte Bedeutung
dieses Gesetzes infolge der Zunahme der Infektions¬
krankheiten während des Krieges sprechen, sondern
will mich nur aus jene Paragraphen beschränken,
welche einer Änderung bedürfen. Es sind dies die
88 32 und 33.

Der 8 32 bestimmt, daß mittellose Personen,
insbesondere Kleingewerbetreibende, Kleingrundbe-
sitzer, Kleinhändler, sowie Personen, die vom Tag¬
oder Wochenlohn leben und ausnahmsweise jene,
die einer Personaleinkommensteuer nicht unterliegen,
sobald sie beim Auftreten einer übertragbaren Krank¬
heit durch sanitäre Maßnahmen au ihrem Erwerbe
gehindert werden, eine Vergütung von 60 vom
Hundert des im Gerichtsbezirke üblichen Taglohnes
gewöbnlicher der Versicherungspslicht unterliegender
Arbeiter beanspruchen können. Die Höhe des Tag¬
lohnes wird nach dem 8 1 des Gesetzes vom
30. März 1888, R. G. Bl. Nr. 33, festgesetzt.

Durch die Kaiserliche Verordnung vom
4. Jänner 1917, R. G. Bl. Nr. 6. und später
durch die Novelle zum Krankenversicherungsgesetze
vom 20. November 1917, R. G. Bl. Nr. 457,
wurden diese Bestimnnmgen hinfällig, denn dadurch
wurde zur Bemessung des entfallenden Kranken¬
geldes statt des bis dahin üblichen Systems des
ortsüblichen Taglohnes das Lohnklaffensystem fest¬
gesetzt. Die Entschädigungen richteten sich nun nach
jenen ortsüblichen Taglöhnen, wie sie am 9. April
1917 üblich waren, an welchem Tage die oberwähnte
Kaiserliche Verordnung in Kraft trat.

Es ist daher klar, daß der 8 32, der sich
aus das Gesetz vom 30. März 1888 bezieht, ab¬
geändert werden muß. Nun aber kann angesichts
der fortwährenden Steigerungen der Arbeitsverdienste
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und der Preise unmöglich an den am 4. April 1917
gültigen ortsüblichen Taglöhnen bezüglich der Be¬
stimmung der Höhe jener Entschädigungen für die
Betroffenen sestgehalten werden und es müssen dem¬
nach die Bestimmungen über die Vergütungs¬
ansprüche durch die Einführung des Lohnklassen¬
systems abgeändert werden.

Auf alle Entfchädigungsbecechtigten' laßt sich
dieses System jedoch nicht anwenden, sondern nur.
auf jene Personen, welche der Krankenversicherung
unterliegen, und auf Hilfsarbeiter mit fixem Arbeits¬
verdienst. Aus selbständige Entschädigungsberechtigte
kann das Lohnklassensystem natürlich nicht angewendet,
werben. In diesem Sinne erfolgt in dem Gesetz¬
entwürfe eine Zweiteilung der Entschüdigungs-
berechtigten, und zwar wird im Absatz a für die
Krankenversicherungspflichtigen und sonstigen Hilfs-'
aroeiter im Sinne des Lohnklassensystems die Höhe
des Betrages nach dein jeweiligen Krankengeld und
im Absatz d für jene Entschädigungsberechtigten, welche
nicht mit dem Lohnklassensystem zu erfassen sind,
die Vergütung in der Höhe von 60 vom Hundert des
durchschnittlichen Erwerbseinkommens festgesetzt. Die
etwa nötigen Erhebungen können durch Schätzleute
erfolgen, doch darf diese Entschädigung das Kranken¬
geld der höchsten Lohnklasse der Arbeiter nicht
übersteigen.

Der ß 33 endlich ■ behandelt die Frist zur
Geltendmachung des Anspruches auf Entschädigung
oder Vergütung des Verdienstentganges. Es kommt
sehr häufig vor, daß die notwendigen Anordnungen
oon seiten der betreffenden Behörde rasch und
'mündlich getroffen werden müssen und daß infolge
der plötzlichen Umwälzungen, die znm Beispiel in
kleinen Haushalten oder bei Geschäftsleuten vor¬
komme», die Betroffenen nicht sofort ihre Ansprüche
geltend machen und teilweise auch darauf vergessen.
Um nun solchen Übelständen abzuhelfen, hat der
8 33 eine entsprechende Abänderung erfahren. Diese
Abänderung ist dariu begründet, daß beim Auf¬
treten der Infektionskrankheiten besonders auf die
Räunrung der Wohnungen, auf die Absonderung
der Kranken und Überwachung bestimmter Per¬
sonen, auf die Schließung oder Beschränkung
gewerblicher Unternehmungen Rücksicht genommen
werden muß. Die Frist zur Geltendmachung des
Entschädigungsanspruches für die einzelnen Fälle
werden in diesen Paragraphen gesondert behandelt
und dadurch ist eine größere Übersichtlichkeit und
Verständlichkeit erreicht.

Der Artikel II dieses Gesetzes betrifft die
Rückwirkung der Entschädigungssumme vom 1. Juli
1919 au. Diese Rückwirkung ist vollauf berechtigt,
da die früher bestimmten Entschädigungssummen
ohnedies sehr gering bemessen waren.

Der Artikel III endlich beschäftigt sich mit
der Vollzugsanweisung durch den Staatssekretär für

soziale Verwaltung im Einvernehmen mit den be¬
teiligten Staatssekretären.

Im- Ausschüsse für soziale Verwaltung wurde
diese Gesetzesvorlage am 10. d. M. der Behandlung
unterzogen, und es war nur eine ganz kleine Än¬
derung notwendig. Sie betrisst den § 32, und zwar
nur ein Wort in der vierten Zeile, wv sich ein
Druckfehler eingeschlichen hat; statt des unrichtigen
Wortes „ausnahmsweise" wurde das Wort „aus¬
nahmslos" gesetzt. Mit dieser einzigen Änderung
wurde die Vorlage im Ausschüsse für soziale Ver¬
waltung einstimmig zum Beschlüsse erhoben. Der
Ausschuß für soziale Verwaltung stellt nun den
Antrag (liest):

> ''

„Die Nationalversammlung wolle der
angeschlossenen Gesetzesvorlage, betreffend
die Abänderung des Epidemiegesetzes, die
Zustimmung erteilen." (

Präsident Hauser: Ich werde die Spezial¬
und Generaldebatte unter Einem durchführen.
Es ist niemand zum Worte gemeldet. Wir kommen
zur Abstimmung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder des hohen
Hauses, welche nach dem Anträge des Ausschusses
für soziale Verwaltung Artikel I. § 32, § 33,
Artikel II und III ihre Zustimmung geben wollen,
sich von den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche auch
Titel und Eingang dieses Gesetzes annehmen, sich
van den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ange¬
nommen.

Berichterstatter Dr. Ursin: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident Hauser: Der Herr Berichterstatter
beantragt die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder des hohen
Hauses, welche diesen: Anträge zustimmen, sich von
den Sitzen zu erheben. (Geschieht.) Ist mit der
erforderlichen Zweidrittelmehrheit ange-
nommmcn. Wünscht jemand zur dritten Lesung
das Wort? (Niemand meldet sieh.) Es ist nicht
der Fall. Ich ersuche diejenigen Damen und Herren,
welche den: Gesetzentwurf auch in dritter Lesung
zuftimnien wollen, sich oon den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Augen0mmen.

Das Gesetz, betreffend Änderungen des
Gesetzes über die Verhütung und Bekämpfung
übertragbarer Krankheiten (Epidemicgesetz-
novelle) (gleichlautend mit 68ti der Beilagen) ist
auch in dritter Lesung angenommen und damit
dieser Gegenstand erledigt.
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Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist
der Bericht des -Finanz- und Budgetaus¬
schusses über die Vorlage der Staats¬
regierung (641 der Beilagen)f betreffend die
Gewährung von Übergangsbeiträgen an
die aktiven Lehrpersonen der öffentlichen
Volks- und Bürgerschulen für das Jahr
1919 (686 der Beilagen}.

Ich bitte den Herrn Berichterstatter Leuthner,
die Debatte einzuleiten. .

Berichterstatter Leuthner: Die Pflicht, die
.Volksschulen zu erhalten, fällt im wesentlichen den
Ländern und den Gemeinden zu. Nun hat die
Teuerung und die aus der Teuerung sich ergebende
notwendige Steigerung der Gehälter der Lehrer es
-allmählich finanziell den Ländern und Gemeinden
unmöglich gemacht, dieser ihrer Pflicht Nachzukommen.
Der Staat hat deshalb, sogar schon in der Zeit
der Monarchie, wiederholt helfend eingegriffen und
in einer Reihe von Gesetzen, die hier im Hause be¬
schlossen wurden, sowohl die Hälfte der Teuerungs-
zuschüffe auf. sich genommen, als auch Anschaffungs-
beiträge zunächst hu Viertels- und dann im halben
Ausmaß dessen bewilligt, was den gleichgestellten
Beamten gewährt ist. Nun haben die Lehrer mit
Recht die Forderung erhoben und erheben sie immer
vom neuen, daß sie in allen Dingen den Beamten
der entsprechenden Kategorie gleichzuhalten sind,
selbstverständlich auch in der Bezahlung. Diese For¬
derung har das Haus wiederholt' als eine durchaus
berechtigte anerkannt, wenn sie auch leider noch
nicht ihre Erfüllung vollauf gefunden hat. In
einem gewissen Sinne ist das Gesetz, über das ich
jetzt berichte, bestimmt, gerade dieser Forderung
nachzukommen. Es werden mir dieser» Gesetze den
Lehrern Übergangsbeiträge in der Art gewährt,
wie sie den Beamten gleichfalls zugebilligt wurden.
Die Beamten haben bekanntlich im Jahre 1919
Übergangsbeitrüge zu je 100 K and 20 K für
jedes Familienmitglied empfangen. Nach dem Grund¬
sätze, der auch bei den Teuerungszuschüssen und bei
den Anschaffungsbeiträgen eingehalten wurde, will
nrin der Staat die Hälfte dieser Sätze den Lehrern
Widmen, so daß also jeder Lehrer 15 solche Bei¬
träge zu je 50 K und für jedes Familienmitglied
fünfzehmnal je 10 L-empfängt. ^

Die weiteren Bestimmungen des Gesetzes be¬
treffen Einzelheiten. Vor allem handelt es sich
darum, daß hier nicht etwaige Ungerechtigkeiten
oder Ungleichmäßigkeiten eintreten. Es gibt Länder,
die den Lehrern Übergangsbeiträge in einer gewissen
Höhe gewährt haben, es gibt ferner eine Gemeinde,
das ist die Gemeinde Wien, die die Lehrer ver¬
hältnismäßig gut, ja besser gestellt hat als Beamte
gleicher Kategorie gestellt sind. Um also hier nicht

Ungleichmäßigkeiten eintreten lassen und Lehrer,
die an sich in der Bezahlung besser oder den Be¬
amten gleicher Kategorie gleichgestellt sind, nicht
noch durch Übergangsbeiträge einen Vorzug zu ver¬
leihen, wird ein Ausgleich in dem Sinne getroffen,
daß diejenigen Lehrer, die heute schon günstiger
gestellt sind als die Staatsangestellten gleichen
Ranges Übergangsbeiträge überhaupt nicht erhalten,
denjenigen Lehrern aber, die Übergangsbeiträge in
einem höheren Ausmaß als der Hälfte der Über¬
gangsbeiträge von Beamten gleicher Kategorie emp¬
fangen haben, das, was sie über die HUste hinaus
bekommen haben, von dem Betrasse abgerechnet
wird, den ihnen der Staat gewährt. Der Staat
steckt das Geld nicht ein, sondern er gibt das, was
der einzelne nicht empfängt, der Gemeinde oder
dem Lande,, welches seine Lehrer von vornherein
beffergestellt hat.

* Bei dieser Gelegenheit möchte ich erwähnen,
daß im Abdruck der Anträge des Ausschusses ein
Irrtum unterlaufen ist. Es ist im § 2, Absatz Z,
der letzte Teil: „Die Lehrersubstituten" dis „berück¬
sichtigt" aus deni Abdruck irrtümlich wegge-
blieben, es wird also bei der Abstimmung zu
beachten sein, daß dieser Teil der Vorlage der
Regierung gleichfalls als Antrag des Ausschusses
anzusehen ist.

. Der Ausschuß hat sich mit der Vorlage sehr
rasch besaßt, hat sie debattenlos erledigt, was sich
sehr leicht damit erklärt, daß es sich um eine For¬
derung handelt, die selbstverständlich ist, gegen die
ein Widerspruch gar nicht erhoben werden kann;
was aber auch fernerhin damit begründet ist, daß
das, was wir hier bewilligen, nicht für das lausende
oder kommende Jahr gilt, sondern wir zahlen einen
Nachtrag für 1919. wir geben den Lehrern endlich
etwas, was wir ihnen aus der grundsätzlichen
Gleichstellung der Lehrer mit den Beamten zu geben
bereits im vorigen Jahre schuldig waren. Und es
ist vielleicht zu bedauern — und dieses Bedauern
wurde auch im Ausschuß ausgesprochen — daß erst
jetzt dieser Betrag gewährt und ausbezahlt wird,
statt daß er im vorigen Jahre selbst ausgezahlt
worden wäre, und es ist durchaus nicht wünschens¬
wert -— in keinem Sinne, am wenigstens im Sinne
der Privatökonomie —, daß Bedürfnisse, die sich
allmählich im Lause des Jahres bei dein einzelnen
einstellen, erst dann ein Jahr später in einer
Gesamtsumme, in einer Pauschalsttmme befriedigt
werden. Das dies nicht dazu führt, das Geld
wirtschaftlich zu verwerten, das läßt sich leicht
begreifen.

Im übrigen ist noch zu erwähnen, daß die
Kosten, die aus diesem Gesetze dem Staate er¬
wachsen, ungefähr aus 21 Millionen geschätzt
werden.
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Präsident Hauser: Ich werde die General¬
und Spezialdebatte unter Einem durchführen.

Die Debatte ist eröffnet. Es ist niemand
zum Worte gemeldet, wir kommen also zur Ab¬
stimmung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche die
tztz 1, 2, 3, 4, 5 und 6 annehmen wollen, sich
zu erheben: (Geschieht.) Angenommen.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche auch
Titel und Eingang des Gesetzes annchmen
wollen, sich zu erheben. (Geschieht.) Angenommen.

Berichterstatter Leuthner: Ich beantrage
die sofortige Vornahme der dritten Lesung.

Präsident Hauser: Der Herr Bericht¬
erstatter beantragt die sofortige Vornahme der
dritten Lesung.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche diesem
Anträge zustimmen, sich von den Sitzen zu erheben.
(Geschieht.) Das hohe Haus hat, mit'der erfor¬
derlichen Zweidrittelmajorität die sofortige
Vornahme der dritten Lesung beschlossen.

Wünscht jemand das Wort? J Niemand meldet
sich.) Es ist nicht der Fall.

Ich bitte diejenigen Mitglieder, welche de:n
Gesetze auch in dritter Lesung zustimmen wollen,
sich zu erheben. (Geschieht.)

Das Gesetz über die Gewährung von
Übergangsbeiträgen an die aktiven Lehr¬
personen der öffentlichen Volks- und Bürger¬
schulen für das Jahr 1919 (gleichlautend, mit
686 der Beilagen) ist auch in dritter Lesung
angenommen.

Unsere Tagesordnung ist erschöpft, wir
sind am Schluffe der Sitzung.

Zur Beantwortung einer Interpella¬
tion erteile ich dem Herrn Staatssekretär für
Inneres und Unterricht Eldersch das Wort.

Staatssekretär für Inneres und Unterricht
Eldrrschr Hohes Haus! Die Herren Abgeord¬
neten Abram, Dr. Adler, Dr. Bauer, Regner
und Genossen haben in der Freitagsitzung des hohen
Hauses an mich eine Anfrage wegen der höchst
beklagenswerten Vorfälle in Leoben gerichtet. Ob¬
wohl ich noch nicht im Besitze eines amtlichen
Berichtes der Grazer Landesregierung bin, kann
ich doch auf Grund der Zeugcnprotokolle, die im
Erhebungsverfahren beim Landesgendarmeriekom¬
mando ausgenommen worden sind, und auf Grund
einer heute erfolgten telephonischen Rücksprache mit
dem Herrn Statthaltereirat Pfusterschmid, der

/

als' Bezirkshauptmann in Leoben fungiert, heute
schon wenigstens das vorläufige Ergebnis der bis¬
herigen Erhebungen mitteilen. Eine endgültige Klar¬
stellung wird ja doch erst im Laufe des gerichtlichen
Verfahrens erfolgen können, da im Verwaltungs-
Verfahren nur amtliche Organe einvernommen werden
und die weiteren Erhebungen dem gerichtlichen
Verfahren überantwortet werden müssen.

Die gerichtlichen Erhebungen werden vom
Landesgerichte in Graz durchgeführt, das zur Durch¬
führung der eventuell gerichtlich vorzunehmenden
Verfolgungen delegiert wurde, falls die Erhebungen
ein solches Substrat ergeben. - .

Wenn ich auf die Ursache der Demonstra
tionen eingehen soll, so möchte ich feststellen, daß
die Ernährmigsverhältnisfe im Jndustriebezirke
Leoben durchaus dürftige und unzureichende sind.
Obwohl die offiziellen Lebensmittelrationen sowie
auch die Zubußen an die Schwerarbeiter ausgeteilt
werden, so ist doch der Jndustriebezirk Leoben ohne
Ressourcen, er kann sich aus dem Hinterlande nicht
entsprechend ernähren, es können keine Lebensmittel
im freien Verkehr ausgekauft und zugeführt werden.
Es haben in Leoben und auch in anderen Städten
wiederholt Demonstrationen wegen der unzureichenden
Ernährungsverhältnisse stattgefunden. Ich möchte bei
dieser Gelegenheit namens der Regierung an die
Bevölkerung die dringende Bitte und auch die ernste
Warnung richten, -die Spitze solcher Lebensmittel -
demonstrationen nicht gegen den Bezirkshauptmann
oder gegen den Eruahrungsreferenten bei der
Bezirkshauptmannschafr zu richten. Wir sind davon
überzeugt, daß die Bevölkerung vollständig im
Rechte ist, wenn sie mit den Ernährungsverhält-
nissen unzufrieden ist und die Unzufriedenheit, wenn
es nottut, auch irgendwie äußert: aber die behörd¬
lichen Organe, die mit der Regelung der Ernährungs-
Verhältnisse befaßt sind, dafür persönlich verant¬
wortlich zu machen, erscheint mir doch zu weit¬
gehend und kann eben im Gefolge zu Weiterungen
führen, wie das ja auch in Leoben geschehen ist.
Wie unzukömmlich es beispielsweise ist, wenn durch
derartige Demonstrationen ein Druck ausgeübt wird,
der den Erfolg hat, daß eine reichlichere Zuweisung
von Lebensmitteln stattfindet, zeigt der Fall Leoben.
Am 29. Dezember v. I. war eine Demonstration,
bei welcher der Bezirkshauptmann unter dem Drucke
der Verhältnisse Zugesagt hat, ein Kilogramm Mehl
pro Kopf mehr zur Austeilung zu bringen. Diese
Austeilung hat natürlich sofort die Unzufriedenheit
der Arbeiter in anderen Bezirken ausgelöst, welche
gleichfalls verlangt haben, mit einem Kilogramm
Mehl beteilt zu werden. Da die vorhandenen Vor¬
räte zu einer solchen Beteilung nicht ausreichen,
erscheint, wenn solche Zubußen gegeben werden, für
welche in den Vorräten keine Deckung vorhanden
ist, die Lebensmittelration anderer Bezirke oder
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anderer Bezirksteile gefährdet. Um nun den Re-
kriminationcn. die von anderen Interessenten erfolgt
find, die Spitze abzubrechen, ist vom Landeswirt-,
schaftsamt in Graz verfügt worden, daß diese
besondere Austeilung von einem.Kilogramm Mehl
bei der Austeilung der offiziellen Lebensmittel¬
rationen wieder durch eine Kürzung dieser Rationen
emgebracht wird, und diese Kürzung der Lebens-
mittelratiou, die ja eine Folge der Austeilung
der besonderen Zubuße von einem Kilogramm Mehl
gewesen ist, hat nun eine Aufregung in der Jn-
dustriebevvlkerung des Leobener Bezirkes verursacht.
Es wird behauptet, daß da gewisse Politische Agi¬
tationen mitgewirkt haben, die von kommunistischer
und anarchistischer Seite in der letzten Zeit iru
Leobener Bezirk vorgekommen sein sollen. Inwieweit
das der Fall ist und inwieweit diese Agitation
Einfluß aus diese Demonstrationen gehabt hat, das
wird noch aufzuklüren sein, darüber kann im gegen¬
wärtigen Zeitpunkte nichts Authentisches gesagt
werden. (Abgeordneter Fischer: Offen sagen: die
Herren Kommunisten waren es!) Solange die Er¬

gebnisse der Erhebungen nicht vorliegen, kann man
darüber nichts sagen, wenigstens nicht amtlicherseits
Es wurde also am Dienstag, den 10. d. M., damit
gerechnet, daß eine Demonstration stattfinden wird
und daß die Werksfassung in Donawitz in Gefahr
steht, geplündert zu werden. Es ist daher nahezu
die gesamte Gendarmerie in Donawitz konzentriert
worden. Ich bemerke, daß die Geudarmeriebereit-
schast im Leobener Bezirke nach den ersten Demon¬
strationen etwas verstärkt wurde, aber nicht erheblich:
im ganzen mögen in diesem Gebiete 50 bis 60 Gen-
darmen zusammen gezogen worden sein. Zu einer
Demonstration in Donawitz ist es nicht gekomuren.
Im Laufe des Nachmittags hat mau bemerkt, daß
Gruppen der Bevölkerung nach Leoben zum Bezirks¬
wirtschaftsamt ziehen. Im Bezirkswirtschaftsamte
war lediglich eine schwache Bereitschaft. Als die
Menge vor dem Bezirkswirtschastsamt erschienen ist,
wollte sie eindringen. Die Gendarmerie hat ihr das
Eindringen verwehrt und der Kommandant der
Bercitschaftsabteilung hat die Wahl einer zehn-
gliedrigen Deputation freigestellt, die sich zum
Bezirkshauptmann begeben könne, die übrige demon¬
strierende Menge müsse aber außerhalb des Bezirks¬
gebäudes bleiben. Nach kurzen Verhandlungen wurde
dieser Vorschlag des Leiters der Gendarmeriebereit-
schast abgelehnt und die Menge ist von mehreren
Seiten in das Bezirkswirtschaftsamt eingedrungen.
Die Gendarmerie wurde znnr Teil entwaffnet, wie
die Gendarmen angeben, auch mißhandelt. Die
Gendarmerie ist aus denr Gebäude aus die Straße
geflüchtet, es sind noch mehrere Gendarmerie-
abteilungen dazugekommen und die Gendarmerie
wurde in der Straße beschossen, und zwar, wie
sestgestellt erscheint, ans den Karabinern, die der

Gendarmerie im Hofe und auf den Gängen des Bezirks¬
wirtschaftsamtes abgenommen worden waren. Darauf¬
hin .hat die Gendarmerie von der Waffe Gebrauch
gemacht. Der Bezirksgendarmerieinspektor war bei
dieser Gelegenheit nicht anwesend, sondern er hat
sich in ein Depot begeben, um Maschinengewehre
herbeizuholen.

Ich betone aber, daß Maschinengewehre nicht
in Aktion getreten sind, sondern daß sich die de-,
nionstrierende Menge nach dem Waffengebrauch ver¬
lausen hat. Es wurde Volkswehr requiriert, dem
Zureden des Stellvertreters des Bezirkshaupt¬
mannes und des Kommandanten der, Volkswehr
hat die Menge Folge geleistet, die Gendarmerie ist
abgezogen und in einer Weise postiert worden, daß
die Menge ihrer nicht mehr ansichtig wurde. Danüt
waren die Demonstrationen beendet/ Getötet, wurden
zwei Gendarmen und drei Demonstranten, sieben
Gendarmen wurden verletzt. Es wurde befürchtet,
daß noch einer der Gendarmen, der einen Ober¬
schenkelschuß bekommen har, an Blutvergiftung
sterben wird; aber der heutige Bericht ist ein ganz
zufriedenstellender. Er dürste mit bem Leben davvn-
kommen. Außer den 7 Gendarnleu sind noch
14 Zivilpersonen verletzt.

Es erscheint nach den Berichten, die mir von
den Gendarmeriepersonen vorliegen. sestgestellt, daß
aus Häusern, hinter Bäumen und aus Anstanos-
orten wohl geschossen wurde, aber, wie angenomnren
werden muß, von Demonstranten gegen die Gen-
darmerie, nicht gegen die Menge. Im übrigen ist
auch eine Verletzung durch einen Revolverschuß bei
einem Demonstranten zu konstatieren; diese Ver¬
letzung aber muß einer der Demonstranteu dem
Stressenden beigebracht haben, weil von der Gen-

merie absolut nicht mit Revolvern, sondern nur
Karabinern geschossen wurde. Das schwebende-

Gerichtsverfahren wird ja volle Klarheit bringen.

Die Regierung muß solche Vorfälle auf das
tiefste bedauern und kann nur die Bitte stellen, daß
solche Demonstrationen, die ihre Spitze gegen be¬
hördliche Organe richten, vermieden werden. Denn
es ist sestzustellen, daß die behördlichen Organe, die
mit der Regelung der Ernührungsverhältnisse befaßt
sind, ganz imb gar ihre Pflicht erfüllen. Es kann
durch einen Druck einer Demonstration auf diese
Organe absolut nichts anderes herauskommen als
eine Verwirrung des Ernährungsplanes für das
betreffende Gebiet. Wenn ein Teil der Vorräte her¬
gegeben werden soll, um Sonderrationen auszuteilen,
kann dann mit bcu restlichen Vorräten die offizielle
Ration nicht befriedigt werden. Wir wollen aber
der Hoffnung Raum geben, daß sich solche bedauer¬
liche Vorfälle nicht wiederholen, daß Ruhe und
Besonnenheit einkehren, die es auch der Regierung
und den Rcgierungsorganen ermöglichen werden,
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mit den knappen Vorräten, die wir haben, die
allernstwendigsten Ernährungsbedürfnisse der Bevöl¬
kerung zu befriedigen. (Zustimmung.)

Präsident (welcher während vorstehender
Ausführungen wieder den Vorsitz übernommen hat):
Ich schreite zum Schluffe der Sitzung.

Ich werde zuweifen:

dem Finanz- und Budgetausschuffe:

den Antrag des Abgeordneten Weigl und
Genossen, betreffend den Notstand in der Gemeinde
Weißenkirchen in der Wachau (689 der Beilagen);

den Antrag der Abgeordneten Kollmann,
Partik, Heinl und Genossen, betreffend das Renn¬
wettsteuergesetz (690 der Beilagen);

den Antrag des Abgeordneten Fried mann
und Genossen, betreffend die Regelung der Ruhe¬
bezüge der Angestellten von gemeinsamen Behörden
der ehemaligen Monarchie (691 der Beilagen);

den Antrag des Abgeordneten Dr. Wntte
und Genossen, betreffend die Einreihung der Ge¬
meinden Bad Aussce, Alt-Auffee, Straßen, Reitern,
Grundlsee, Mitterndorf, Pichl, Klachau und Tauplitz
in die I. Klasse der Aktivitätszulagen (692 der
Beilagen); 1

der? Antrag des Abgeordneten Dr. Schürff
und Genossen, betreffend die Einreihung des Marktes
Ebreichsdorf in die Wiener Ortsklasse der Aktivitäts-
zulagev. der Staatsbeamten (693 der Beilagen);

den Antrag des Abgeordneten Dr. Schürff
und Genossen, betreffend die Einreihung der als
Kanzleibeamte im Staatsdienst stehenden Truppen-
rechnungsoffiziere in die Gruppe 6 der Dienst¬
pragmatik für Staatsbeamte (694 der Beilagen);

den Antrag der Abgeordneten Pauly,
Dr. An ge rer, Wedra und Genossen, betreffend
die Gewährung eines Vorschusses. aus die gleitende
Zulage für die Lehrerschaft der Volks- und Bürger¬
schulen (696 der Beilagen)f und

den Antrag der Abgeordneten Dengg,
Dr. Gimpl und Genossen, betreffend die Ein¬
reihung der Stadt Deutsch-Landsberg in die
II. Klaffe der Aktivitätszulagen (697 der Bei¬
lagen):

Schluß der Sitzung: 4 Uhr

dem Komitee zur Überwachung der
wirtschaftlichen Demobilisierung: den Antrag
des Abgeordneten Dr. Gimpl und Genoffcn, be¬
treffend die Aufhebung der Devisenzentrale (696
der Beilagen)•

dem Ausschüsse für Land- und Forst¬
wirtschaft: den Antrag der Abgeordneten
Johann Gürtler und Genossen, betreffend eine
Ergänzung des Wiederbestedlnngsgesetzes (688 der
Beilagen).

Ich beantrage die nächste Sitzung für
Donnerstag,^en 19. Februar, 3 Uhr nach¬
mittags, mit folgender Tagesordnung:

1. Bericht des Finanz- und Budget--
ausschusses über die Vorlage der Staats-
regierung (621 der Beilagen)f betreffend die
Zuschrift des Staatssekretärs für Finanzen
vom 9. Jänner 1920, Z. 2489, über vor¬
läufige Verfügungen auf dem Gebiete des
Notenbankwcsen's (700 der Beilagen).

2. Bericht des Ausschusses für Land-
und Forstwirtschaft über den Antrag der
Abgeordneten Stöcker, Birchbauer, Alten¬
bacher, Schöchtner und Genossen (266 der
Beilagen)' betreffend Schaffung eines Renten-
guts ge festes (660 der Beilagen).

3. Bericht des Ausschusses für Land-
und Forstwirtschaft über den Antrag der
Abgeordneten Dr. Ursin, Dr. Schönbauer
und Genossen (178 de,r Beilagen)' betreffend
Hilfsmaßnahmen für die Weinbautreibenden
(608 der Beilagen).

■ 4. Bericht des Justizausschufses über
den Antrag des Abgeordneten Dr. Hahn und
Gen offen (428 der Beilagen)' betreffend die
Aufhebung des Hofdekrers vom 4. Oktober
1833,.I. G. S. Nr. 2633, und des Artikels Y
des Gesetzes vom 1.' August 1895, R. G. Bl.
Nr. 11L (Einführungsgesetz zur Zivilprozeß¬
ordnung) (669 der Beilagen).

Wird gegen Tagesordnung, Tag und Stunde
der Sitzung eine Einwendung erhoben? (Nack einer
Pause:) Es ist nicht der Fall, es bleibt sonach bei
meinem Vorschläge.

Die Sitzung ist geschlossen.

20, Minuten nachmittags.

Österreichische Staatsdruckerei. 37820
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